
(In Anwendung von Titel V des Vertrags über die Europäische Union erlassene Rechtsakte)

BESCHLUSS 2005/495/GASP DES RATES

vom 13. Juni 2005

über den Abschluss eines Abkommens zwischen der Europäischen Union und der Ukraine zur
Schaffung eines Rahmens für die Beteiligung der Ukraine an Krisenbewältigungsoperationen der

Europäischen Union

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson-
dere auf Artikel 24,

auf Empfehlung des Vorsitzes,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Bedingungen für die Beteiligung von Drittstaaten an
EU-Krisenbewältigungsoperationen sollten in einem Ab-
kommen festgelegt werden, das einen Rahmen für eine
solche etwaige künftige Beteiligung schafft, damit diese
Bedingungen nicht für jede einzelne Operation von Fall
zu Fall festgelegt werden müssen.

(2) Der Ermächtigung des Rates vom 23. Februar 2004 fol-
gend hat der Vorsitz, unterstützt vom Generalsekre-
tär/Hohen Vertreter, ein Abkommen zwischen der Euro-
päischen Union und der Ukraine zur Schaffung eines
Rahmens für die Beteiligung der Ukraine an Krisenbewäl-
tigungsoperationen der Europäischen Union ausgehan-
delt.

(3) Das Abkommen sollte genehmigt werden —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Das Abkommen zwischen der Europäischen Union und der
Ukraine zur Schaffung eines Rahmens für die Beteiligung der

Ukraine an Krisenbewältigungsoperationen der Europäischen
Union wird im Namen der Europäischen Union genehmigt.

Der Wortlaut des Abkommens ist diesem Beschluss beigefügt.

Artikel 2

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person(en) zu be-
nennen, die befugt ist (sind), das Abkommen rechtsverbindlich
für die Europäische Union zu unterzeichnen.

Artikel 3

Dieser Beschluss wird am Tag seiner Annahme wirksam.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union ver-
öffentlicht.

Geschehen zu Luxemburg am 13. Juni 2005.

Im Namen des Rates
Der Präsident
J. ASSELBORN
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